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Anzeigenformate. Preise

Format (Breite x Höhe in mm)
Lage          Satzspiegel                 s/w              Farbe 
                  (Anschnitt)
 

	 190,0	 x	 236,0    	 925,- €	 1.295,- € 
	                      (Anschnitt möglich
       	 210,0	 x	 280,0)	 925,- €	 1.295,- €

quer	 190,0	 x	 113,5	 620,- €	 870,- €

quer	 190,0	 x	 73,0	 470,- €	 660,- € 
hoch	 60,5	 x	 236,0	 470,- €	 660,- € 
Block	 125,0	 x	 113,5	 470,- €	 660,- €

quer	 190,0	 x	 57,0	 395,- €	 555,- € 
hoch	 92,5	 x	 113,5	 395,- €	 555,- € 

hoch	 60,5	 x	 113,5	 320,- €	 395,- €

quer	 92,5	 x	 55,0	 225,- €	 315,- € 

1/6

1/2

1/4

1/3

Nachlässe 
Malstaffel:	  
	 3	 Anzeigen	 3 %	
	 6	 Anzeigen	 5 % 
	12	 Anzeigen	 10 %

1/8

1/1



Technische Daten. Beilagen/Beihefter
 
 
 

Farbanzeige	  
�Gültig ist die Euro-Skala nach din 16539. 

Druckunterlagen, Reprokosten
Vorzugsweise Daten. Bei Reinzeichnungen,  
Aufsichtsvorlagen oder Dias werden die  
Reproduktionskosten in Rechnung gestellt.

Technische Daten	
Per Mail an das-tor@ndv.de.  
Der Dateiname/Ordner sollte mit den Buchstaben 
„TOR“ beginnen. Bilder (TIF, EPS) mitschicken.  
Schriften: Texte in Zeichenwege umwandeln.  
Verwendete Schriften in selbsterstellten Grafiken 
einbinden. Dokument in endgültiger Fassung 
(Größe, Farbe) senden. Nur CMYK-Farben verwenden.  
Bei Rückfragen: 0 21 31 / 404 - 258.  
Folgende Programme können verarbeitet werden: 
QuarkXPress, Creative Suite CS4. Gestaltete Dateien 
aus Word, Powerpoint, Excel, CorelDraw, Publisher 
oder anderen nicht gängigen Programmen können für 
die Druckproduktion nicht verarbeitet werden.  
Über PostScript erstellte druckoptimierte PDF’s mit 
eingebundenen Schriften können verwendet werden. 

Beilagen/Beihefter
Bis 25 g pro Tausend 125,- € inkl. Vertriebskosten. 
Bei höheren Gewichten je 5 g Mehrgewicht  
= 5,- € zusätzlich. 
Kleinstformat: 148 mm breit, 105 mm hoch 
Höchstformat: 205 mm breit, 275 mm hoch 
Muster vorab erforderlich.
Beihefter auf Anfrage.  
Auf Beileger und Beihefter werden keine Rabatte 
gewährt.

Lieferanschrift für Beilagen und Beihefter	  
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien 
Stichwort: das tor 
Marktweg 42-50 
47608 Geldern



Kurzcharakteristik

das tor
das tor ist die Zeitschrift des „Heimatvereins Düsseldorfer Jonges e.V.“, 
dem größten Heimatverein Deutschlands und erscheint in 12 Ausgaben 
per anno jeweils zum 25. des Vormonats.

Verbreitung
Landeshauptstadt Düsseldorf und Umgebung.

Leserschaft
Die überwiegende Zahl der Mitglieder sind angesehene Entscheider und 
Multiplikatoren aus Handwerk, Wirtschaft, Verwaltung, Politik sowie 
Kultur und stellen eine exklusive Zielgruppe dar.
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BraucHtum

mit Station am Rathaus und dann zur Basili­
ka St. Lambertus, wo ab 9.30 Uhr der Festgot­
tesdienst beginnt. Ab 13.40 Uhr marschieren 
alle Bataillone von verschiedenen Ausstell­
orten sternförmig zur Rheinterrasse, wo um 
14.40 Uhr Schützenkönig, Ehrengäste, 
Hauptvorstand und Oberst das Aufgebot 
abschreiten, bevor sich ab 15 Uhr der große 
historische Festzug in Bewegung setzt.  
Er zieht durch die Altstadt, über Kö und 
 Berliner Allee zum Hofgarten, mit großer 
Parade auf der Reitallee. Von dort geht es  

Der in diesem Jahr erstmals frühere Beginn 
der Größten Kirmes am Rhein, deren Dauer 
damit von neun auf zehn Tage erweitert 
wird, sorgt im Veranstaltungskalender der 
St.­Sebastianus­Schützen nun für gleich zwei 
verschiedene Eröffnungstermine. Mit dem 
Auftakt des Rummels am Freitag, 15. Juli, 
wird eine neue Tradition begründet. Um  
14 Uhr startet das fröhliche Treiben mit 
einem ersten offiziellen Rundgang durch  
die bunte Budenstadt, die übrigens zum 110.  
Mal auf den Oberkasseler Rheinwiesen vor 
der einzigartig schönen Rheinkulisse aufge­
baut wird.

Für das Schützenfest wiederum bleibt es 
beim gewohnten Samstagstermin: Sein Start 
wird am 16. Juli um 15 Uhr in der Festhalle 
mit dem Fassanstich durch den Oberbürger­
meister gefeiert. Ab 17 Uhr marschiert von 
hier aus der große Festzug durch die Stadt 
zum Rathaus, wo die feierliche Investitur  
des Schützenkönigs mit Ansprache des Ober­
bürgermeisters Dirk Elbers, des Schützen­
chefs Lothar Inden und des Regimentskönigs 
Christian Benning stattfindet.

Paraden und viel musik
Den beiden Eröffnungsterminen geht frei­
lich zur Pflege der Vorfreude noch wie all­
jährlich ein weiterer voraus. Denn bereits 
am Sonntag, 10. Juli, erklingt am Rathaus ab 
11.30 Uhr das Eröffnungs­Frühkonzert der 
Regimentskapelle Bendels, gefolgt ab 12 Uhr 
von der Ankündigung des Schützen­ und 
Heimatfestes mit der Goldenen Mösch durch 

Sappeurcorps, Stadt­Tambourkorps St. 
 Maximilian 04, Stadtfanfarencorps Swinging 
Fanfares, wiederum mit der an diesen Tagen 
unermüdlich aktiven Bendels­Kapelle sowie 
mit Hauptvorstand und Offizierscorps.

Nach dieser Rückblende weiter zu Höhe­
punkten der in der Kirmeszeit. Ihren größten 
öffentlichen Auftritt haben die Schützen am 
Sonntag, 17. Juli, da sind sie fast den ganzen 
Tag auf den Beinen. Um 8.30 Uhr tritt das 
 Königsbataillon auf dem Burgplatz an, zieht 
ab 8.50 Uhr eine Schleife durch die Altstadt 

Höhepunkte des Sommerbrauchtums – die Jonges sind dabei
Kirmes beginnt einen Tag früher – der Schützenkalender wahrt seine Traditionstermine

Zuverlässig, flexibel und schnell...
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Josef Arnold GmbH

Kundendienst

Stiftsplatz 9 a Telefon (02 11) 32 97 26
40213 Düsseldorf Fax (02 11) 13 22 18
E-Mail: info@elektrotechnik-arnold.de · www.elektrotechnik-arnold.de

Elektro-Arnold_01-2008 25.02.2008 9:33 Uhr Seite 1

Wir helfen
Tieren in der noT!

Geschäftsstelle
Fürstenwall 146

40217 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 13 19 28

www.tierheim-duesseldorf.de

Clara-Vahrenholz-Tierheim
Rüdigerstraße 1

40472 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 65 18 50

Spendenkonten:
(Spenden an uns sind steuerlich absetzbar)

Kreissparkasse Düsseldorf
Kto.-Nr. 1040 930 (BLZ 301 502 00)

Stadtsparkasse Düsseldorf
Kto.-Nr. 19 068 758 (BLZ 300 501 10)

Schützenparade durch die altstadt, am rathaus wird öfter Station gemacht. Fotos (2): DMT
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BraucHtum

ab 18 Uhr zurück zum Festplatz in Ober­
kassel.

Hier beginnt am Montag, 18. Juli, 15.30 Uhr, 
das Schießen auf den Königsvogel, das am 
Dienstag, 19. Juli, ab 14 Uhr fortgesetzt wird, 
bis sich etwa gegen 18 Uhr die Entscheidung 
anbahnt.

messe für den Stadtpatron
Am Donnerstag, 21. Juli, 19 Uhr, begehen  
die Schützen den Festtag des Stadtpatrons  
St. Apollinaris mit einem Gottesdienst in  
St. Lambertus. Der religiöse Akzent des 
 Sommerbrauchtums wurzelt tief in der Ge­
schichte, schon der Begriff Kirmes ist von 
Kirchmesse abgeleitet. Am Freitag 22. Juli, 
18.30 Uhr, wird das neue Schützenpaar beim 
großen Krönungsball im Festzelt gefeiert. 
Auf die Krönung folgt ab etwa 22.30 Uhr als 
sichtbarstes Zeichen und größte Publikum­
sattraktion das spektakuläre Superfeuer­
werk, das den Nachthimmel über der Kir­
messtadt in glitzerndes Licht taucht.

Die Sebastianer als ehrenamtliche Veran­
stalter der Kirmes schätzen, dass das gesamte 

Volks­ und Familienfest jedes Jahr rund vier 
Millionen Besucher anlockt, mit der Verlän­
gerung nun vielleicht noch mehr. Die Kir­
messtadt auf 165.000 Quadratmetern bietet 
stets eine bunte Mischung an Attraktionen 
für alle Altersgruppen, vom nostalgischen 
Karussell bis zu neuesten High­Tech­Maschi­
nen. Der Betrieb beginnt sonntags ab 11 Uhr, 
samstags ab 13 Uhr, wochentags ab 14 Uhr. 
Dringend empfohlen wird die Anfahrt mit 
Bus, Bahn oder Fähre – oder für Pkw­Fahrer 
die Parkmöglichkeit an der Messe mit Pen­
delbusanbindung.

Zuverlässig, flexibel und schnell...
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Jonges sind vielfältig dabei
Natürlich sind auch die Jonges, ob als aktive 
Schützen oder Zuschauer, bei den Höhe­
punkten des Sommerbrauchtums mannig­
fach vertreten. Auch im eigenen Veranstal­
tungskalender (siehe Seite 13) sind jeweils 
im Juli drei Termine dem Schützenfest ge­
widmet. Am Dienstag, 12 .Juli, werden die 
Jonges vom Schützenchef Lothar Inden auf 
die Festwiese eingeladen. Am Dienstag,  
19 Juli, 18 Uhr, treffen sich die Heimat­
freunde auf dem Schützenplatz neben dem 
Festzelt. Jonges­Nadel oder Mitgliedsaus­
weis gewähren freien Eintritt. Hier wird  
mit Spannung der Königstreffer erwartet. 
Zu Gratulation für die neue Majestät ziehen 
die Jonges dann mit ihrer Vereinsfahne 
durchs Zelt vor die Bühne. Der Glück­
wunsch fürs Königspaar wird eine Woche 
später (Dienstag, 26. Juli) noch bekräftigt, 
wenn es von den Jonges im Henkel­Saal 
empfangen wird und die Cantadorstele vom 
bisherigen an den neuen Schützenkönig 
übergeben wird.
 sch-r

impression von der kirmes.



Allgemeine Geschäftsbedingungen
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in 
Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzei-
genmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-
ten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem 
Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge und Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitge-
teilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
diese der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für 
den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigen 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betref-
fende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäfts-
verkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobe Fahrlässig-
keit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Rekla-
mationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 

gelegt. 
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Voraus-
zahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen. 
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auf-
traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage 
oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich ver-
breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, 
wenn sie	  
   bei einer Auflage bis zu	   50 000 Exemplaren 20 %	  
   bei einer Auflage bis zu	 100 000 Exemplaren 15 %	  
   bei einer Auflage bis zu	 500 000 Exemplaren 10 %	  
   bei einer Auflage über	 500 000 Exemplaren   5 % 	   
beträgt.	  
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom 
Vertrag zurücktreten konnte. 
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzei-
tige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden 
vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des 
Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von 
Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung 
von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag 
nicht verpflichtet. 
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach 
Ablauf des Auftrages. 
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Ge-
richtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 
1. Für rechtzeitige Lieferung der Druckunterlagen ist der Werbungtreibende 
verantwortlich. Die Rückgabe erfolgt im allgemeinen nur auf besonderen 
Wunsch und auf dem einfachen Postweg. 
2. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich veran-
lassten Änderungen wird keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe 
übernommen. 
3. Zusätzliche mündliche Vereinbarungen erhalten erst durch schriftliche 
Bestätigung der Anzeigenverwaltung Gültigkeit.


